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  An die 
Mitglieder des Landrates 

  Stans, 17. Mai 2011 

Bildungsdirektion. Landwirtschafts- und Umweltdirektion. Schulabkommen. Kündigung der 
Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Kosten des Unterrichts in der landwirt-
schaftlichen und bäuerlich-hauswirtschaftlichen Berufsbildung (Landwirtschaftliche Schul-
geldvereinbarung). Antrag an den Landrat 

Sehr geehrter Herr Landratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 

Mit Beschluss Nr. 268 vom 05. April 2011 beantragte der Regierungsrat dem Landrat, der Kündi-
gung der Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Kosten des Unterrichts in der land-
wirtschaftlichen und bäuerlich-hauswirtschaftlichen Berufsbildung auf Ende des Schuljahres 
2011/2012 zuzustimmen. 

An der BKV-Sitzung vom 11. Mai 2011 vertrat Bildungsdirektor Res Schmid die regierungsrätliche 
Vorlage. 

Für die Ausgangslage wird den Sachverhalt gemäss Beschluss Nr. 268 vom 05. April 2011 verwie-
sen. Aufgrund der Unterstellung der landwirtschaftlichen Berufe unter das Berufsbildungsgesetz 
statt wie bisher unter das Landwirtschaftsgesetz ist die Kündigung dieser Interkantonalen Verein-
barung unausweichlich. Die damit verbundenen Mehrkosten sind marginal. Im Übrigen kann auf 
die regierungsrätlichen Erwägungen verwiesen werden. 

Antrag 

Die Kommission BKV beantragt dem Landrat mit 11 : 0 Stimmen, der Kündigung der Interkantona-
len Vereinbarung über Beiträge an die Kosten des Unterrichts in der landwirtschaftlichen und bäu-
erlich-hauswirtschaftlichen Berufsbildung auf Ende des Schuljahres 2011/2012 zuzustimmen. 

Freundliche Grüsse 
Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) 
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